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A. Amtliche Bekanntmachungen der VG Lindenberg/Eichsfeld 
 

- keine Mitteilungen 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen aus den Mitgliedsgemeinden 
 

Tastungen  

Bestätigungsvermerk Haushaltssatzung 2026 

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Tastungen für das Haushaltsjahr 2026 
 
II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk 

1. Mit Beschluss vom 26.03.2026, Nr. Tas/2026/012, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Tastungen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2026 beschlossen. 

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 14.04.2026 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr bestätigt. 

 
III. Auslegungshinweis 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO 
in der Zeit vom 

28.04.2026 bis zum 22.05.2026 

während der üblichen Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache in der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 
Teistungen, Kämmerei, Zimmer 101, öffentlich aus. 
 
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld unter 
www.lindenberg-eichsfeld.de (→ Verwaltung → Satzung) eingesehen werden 
können.  
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Tastungen für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 30.12.2025 (GVBl. S. 22, 47), erlässt die Gemeinde 
Tastungen folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
    und Ausgaben mit   464.900 € und 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
    und Ausgaben mit   363.500 € ab. 

http://www.lindenberg-eichsfeld.de/
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§ 2 
Aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm 2026 bis 2029 der Thüringer 
Aufbaubank“ wird ein Kredit in Höhe von 65.100 € in Anspruch genommen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v. H. 
   b) für die Grundstücke (B)     400 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer         400 v. H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 77.400 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Tastungen, den 16.04.2026 
 
gez. Nolte 
Bürgermeister 
 
 

Wehnde 

Bestätigungsvermerk Haushaltssatzung 2026 

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Wehnde für das Haushaltsjahr 2026 
 
II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk 

1. Mit Beschluss vom 25.03.2026, Nr. Weh/2026/008, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Wehnde die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2026 beschlossen. 

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 13.04.2026 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr bestätigt. 

 
III. Auslegungshinweis 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO 
in der Zeit vom 

28.04.2026 bis zum 22.05.2026 
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während der üblichen Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache in der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 
Teistungen, Kämmerei, Zimmer 101, öffentlich aus. 
 
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld unter 
www.lindenberg-eichsfeld.de (→ Verwaltung → Satzung) eingesehen werden 
können.  

 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Wehnde für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund des § 55 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30.12.2025 (GVBl. S. 22, 47) erlässt die 
Gemeinde Wehnde folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
Im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
    und Ausgaben mit    630.000 EUR und 
 
Im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
    und Ausgaben mit    666.700 EUR ab. 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H. 

b) für die Grundstücke (B)     400 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer         400 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 105.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan. 
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§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Wehnde, den 16.04.2026 
 
gez. Heidenreich 
Bürgermeisterin 
 
 

C. Veröffentlichung sonstiger Stellen 
 

- keine Mitteilungen 


